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Allgemeine Einkaufsbedingungen 

§ 1 
Allgemeines – Geltungsbereich 

(1) Wir bestellen hiermit bei Ihnen unter ausschließlicher Geltung unserer Einkaufsbedingungen. Un-
sere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Einkaufs-
bedingungen abweichende Bedingungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen ab-
weichender Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausführung dieses Vertrages 
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen. 

§ 2 
Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 2 Wochen anzunehmen, 
ansonsten ist LNT berechtigt die Bestellung kostenfrei zu widerrufen. 

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigen-
tums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustim-
mung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Fertigung auf Grund unse-
rer Bestellung zu verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurück-
zugeben. Dritten gegenüber sind sie geheimzuhalten, insoweit gilt ergänzend die Regelung von 
§ 9 Abs. (4). 

§ 3 
Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher Ver-
einbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“, einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe 
der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis gesondert auszuweisen. 
(3) Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer 

Bestellung – die dort ausgewiesene Bestell – und Materialnummer angeben und LNT mit separa-
ter Post zugestellt werden; für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Fol-
gen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. 

(4) Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 
14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3% Skonto oder innerhalb von 
30 Tagen nach Rechnungserhalt netto. Als Zeitpunkt der Zahlung gilt derjenige Tag, an dem un-
sere Bank den Überweisungsauftrag erhalten hat oder an dem der Scheck an den Lieferanten ab-
gesandt wurde. Alle Risiken der Versendung des Schecks trägt der Lieferant. Der Lieferant über-
nimmt neben dem Risiko des Diebstahls und unberechtigten Einlösung alle zusätzlichen Schäden, 
die LNT hierdurch entstehen, insbesondere Gebühren der Bank für Schecksperrungen. 

(5) Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferung oder Leistung als vertragsgemäß. Bei feh-
lerhafter oder unvollständiger Lieferung oder Leistung, erfolgt grundsätzlich eine Zurückbuchung 
der gelieferten Ware und wir sind unbeschadet unserer sonstigen Rechte berechtigt, Zahlungen 
auf Forderungen aus der Geschäftsbeziehung in angemessenem Umfang bis zur ordnungsgemä-
ßen Erfüllung zurückzuhalten. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns des weite-
ren in gesetzlichem Umfang zu. 

(6) LNT kommt nicht deshalb in Zahlungsverzug, weil nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit 
und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung geleistet wurde. Wenn der 
Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung oder Zahlung unsicher ist, kommt LNT auch nicht deshalb 
in Zahlungsverzug, weil nicht spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der Lieferung ge-
leistet wurde. 

(7) Die Abtretung Ihrer Forderung gegen uns an Dritte ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
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§ 4 
Lieferzeit 

(1) Die vereinbarten, oder in der Bestellung angegebenen Lieferzeit sind bindend. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 

eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die bedungene Lieferzeit nicht 
eingehalten werden kann. 

(3) Im Falle des Lieferverzuges steht und der Ersatz sämtlicher Verzugsschäden zu. Insbesondere 
sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist Schadensersatz statt 
der Leistung und Rücktritt zu verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem Lieferanten 
das Recht zu, auch nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die An-
nahme einer verspäteten Lieferung oder Leistung bedeutet keinen Verzicht auf Ersatzansprüche. 
Der Vorbehalt einer wegen einer verspäteten Lieferung verwirkten Vertragsstrafe ist rechtzeitig, 
wenn wir den verwirkten Betrag bei der nächst fälligen Rechnung abziehen. 

(4) Wenn die vereinbarten Termine oder bindenden Lieferzeiten aus einem vom Lieferanten zu vertre-
tendem Umstand nicht eingehalten werden, ist LNT nach Ablauf einer von LNT gesetzten Nach-
frist berechtigt, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Ansprüche, nach eigener Wahl Scha-
densersatz statt der Erfüllung zu verlangen bzw. von Dritter Seite Ersatz zu beschaffen; das Rück-
trittrecht bleibt unberührt. 

(5) LNT behält sich vor im Einzelfall mit dem Lieferanten eine Vertragsstrafenregelung zu vereinba-
ren. 

§ 5 
Gefahrenübergang – Dokumente 

(1) Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus zu erfolgen. 
(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen exakt unsere Bestell- 

und Materialnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerungen in der Bearbeitung 
nicht von uns zu vertreten. 

§ 6 
Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 

(1) Eine Wareneingangskontrolle findet durch uns nur im Hinblick auf äußerlich erkennbare Schäden 
und von außen erkennbare Abweichungen in Identität und Menge statt. Solche Mängel werden wir 
innerhalb einer Frist von 5 Arbeitstagen gerechnet ab Wareneingang rügen. Wir behalten uns vor, 
eine weitergehende Wareneingangsprüfung durchzuführen. Im Weiteren rügen wir Mängel, sobald 
sie nach den Gegebenheiten des ordentlichen Geschäftsablaufs festgestellt werden. Insoweit ver-
zichtet der Lieferant auf den Einwand verspäteter Mängelrüge. 

(2) Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, 
vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung einer neuen Sache zu ver-
langen. Mängelbeseitigung sowie Neulieferung oder Neuherstellung sind unverzüglich vorzuneh-
men und bewirken einen Neubeginn der Verjährung. Das Recht auf Schadensersatz, insbesonde-
re das auf Schadensersatz statt der Leistung bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

(3) Der Lieferant steht dafür ein, dass sämtliche von ihm gelieferten Gegenstände und alle von ihm 
erbrachten Leistungen dem neuesten Stand der Technik, den einschlägigen rechtlichen Bestim-
mungen, insbesondere Sicherheits- und Umweltschutzbestimmungen und den Vorschriften und 
Richtlinien von Behörden, insbesondere der Zollbehörden, Berufsgenossenschaften und von 
Fachverbänden entsprechen und ihm bevorstehende Änderungen nicht bekannt sind. Über ihm 
bekannte, bevorstehende Änderungen wird er uns unverzüglich unterrichten. Soweit im Einzelfall 
Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig sind, so muss der Lieferant hierzu unsere 
schriftliche Zustimmung einholen. Die übrigen kauf- oder werkvertraglichen Verpflichtungen ein-
schließlich etwaiger Garantien für die Beschaffenheit der Sache oder des Werks werden durch 
diese Zustimmung nicht berührt. 

(4) Wir sind berechtigt, neben den gesetzlichen Mangelansprüchen, auf Kosten des Lieferanten die 
Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftig-
keit besteht. Kleinere Mängel können von uns im Interesse einer ungestörten Produktion ohne 
vorherige Abstimmung selbst beseitigt und die erforderlichen Aufwendungen dem Lieferanten in 
Rechnung gesetzt werden, ohne dass hierdurch die gesetzlichen Verpflichtungen des Lieferanten 
berührt werden. Das Gleiche gilt, wenn ungewöhnlich hohe Schäden drohen. 

(5) Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 
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(6) Für jede Lieferung, deren Mangelhaftigkeit wir zu einem Zeitpunkt feststellen, nachdem die Sache 

uns übergeben wurde, werden wird den Rechnungsbetrag zurückbelasten und erheben eine Kos-
tenpauschale für Transport-, Lager- und Verwaltungskoten in Höhe von 10 % des Preises der 
mangelhaften Ware zzgl. gesetzlich geltender MwSt., höchstens jedoch € 300,00 je Rücksendung. 
Der Nachweis eines darüber hinaus gehenden Schadens ist uns gestattet. Der Nachweis geringer 
oder keiner Aufwendungen bleibt Ihnen vorbehalten. 

§ 7 
Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 

(1) Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit 
von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in sei-
nem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

(2) Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinn von Abs. (1) ist der Lieferant auch verpflich-
tet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB sowie gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu er-
statten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion er-
geben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden wir den Liefe-
ranten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
ben. Der Lieferant ist verpflichtet, uns auf erstes Anfordern von den insoweit anfallenden Aufwen-
dungen und Kosten freizustellen. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

(2) Der Lieferant verpflichtet sich, während der Dauer des Vertrages eine Produkthaftpflicht-
Versicherung mit einer Deckungssumme von € 10 Mio. pro Personenschaden/Sachschaden – 
pauschal – zu unterhalten; wird sind berechtigt, vom Lieferanten eine entsprechende Deckungs-
bestätigung seines Versicherers zu verlangen. Stehen uns weitergehende Schadensersatzansprü-
che zu, so bleiben diese unberührt. 

 
 

§ 8 
Lieferregress / Garantien – Zusicherungen 

(1) Sofern wir im Rahmen eines Verbrauchsgüterkaufs von unseren Kunden in Anspruch ge-
nommen werden und diese Inanspruchnahme auf einem Mangel der vom Lieferanten geliefer-
ten Sache beruht, verjähren unsere Regressansprüche erst nach Ablauf einer Frist von fünf 
Jahren, gerechnet ab Ablieferung der Sache durch den Lieferanten bei uns. 

(2) Soweit der Lieferant die Beschaffenheitsgarantie für eine Sache oder ein Werk in Form einer 
Zusicherung übernimmt, haftet er nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Ersatz des Scha-
dens, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfüllung. Die Verjährungsfrist be-
trägt drei Jahre, gerechnet ab Entdeckung des Fehlens oder des Nichtvorhandenseins der je-
weiligen Beschaffenheit. Hat der Lieferant entsprechend unserer Pläne, Zeichnungen oder 
sonstigen besonderen Anforderungen zu liefern oder leiten, so gilt die Übereinstimmung der 
Lieferung oder Leistung mit den Anforderungen als ausdrücklich zugesichert. Sollte die Liefe-
rung oder Leistung von den Anforderungen abweichen so stehen uns die Rechte aus §6 sofort 
zu. 

 

§ 9 
Schutzrechte 

(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden. 

(2) Werden wir von einem Dritten dieserhalb in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, 
uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht berech-
tigt, mit dem Dritten – ohne Zustimmung des Lieferanten – irgendwelche Vereinbarungen zu tref-
fen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen. 

(3) Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten – gleich aus welchem Rechtsgrund 
– wegen eines Sach- oder Rechtsmangels oder eines sonstigen Fehlers eines vom Lieferanten 
gelieferten Produktes, notwendigerweise erwachsen. Es sind auch die notwendigen Kosten der 
diesbezüglichen Rechtsverfolgung zu ersetzen. 

(4) Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, gerechnet ab Vertragsschluss. 
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§ 10 

Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge – Geheimhaltung 

(1) Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbei-
tung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vorgenommen. Wird unsere Vorbe-
haltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Mit-
eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich 
MwSt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

(2) Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich MwSt) zu den anderen vermischten Gegenständen 
zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Liefe-
ranten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Mi-
teigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

(3) An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge 
ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist ver-
pflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- 
und Diebstahlsschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschä-
digungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Liefe-
rant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbei-
ten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten rechtzeitig durch-
zuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben 
Schadensersatzansprüche unberührt. 

(4) Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sons-
tigen Unterlagen und Informationen strikt geheimzuhalten. Dritten dürfen sie nur mit unserer aus-
drücklichen Zustimmung offengelegt werden. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach 
Abwicklung dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in den überlassenen Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein 
bekannt geworden ist. 

(5) Soweit die uns gemäß Abs. (1) und/oder Abs. (2) zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufs-
preis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10 % übersteigt, sind wir 
auf Verlangen der Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl verpflichtet. 

(6) Das Eigentum an der gelieferten Ware geht nach Bezahlung auf uns über. Jeder verlängerter oder 
erweiterte Eigentumsvorbehalt ist ausgeschlossen. 

 
§ 11 

Leistungsunfähigkeit / Leistungsstörungen 
(1) Falls nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Lieferanspruch wegen mangeln-

der Leistungsfähigkeit des Lieferanten (z.B. wirtschaftliche Verschlechterung, Tatsächliche Leis-
tungshindernisse, etc.) gefährdet wird, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

(2) Erbringen Sie im wesentlichen gleiche oder gleichartige Lieferungen oder Leistungen nach 
schriftlicher Abmahnung erneut mangelhaft oder verspätet, so sind wir zum sofortigen Rücktritt 
berechtigt. Unser Rücktrittsrecht umfasst in diesem Fall auch solche Lieferungen und Leistungen, 
die Sie aus diesem oder einem anderen Vertragsverhältnis zukünftig noch an uns zu erbringen 
verpflichtet sind. 

§ 12 
Sonstiges 

(1) Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berech-
tigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
(3) Es gilt das recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der 

Verweisungsvorschriften des deutschen internationalen Privatrechts. 
(4) Sollten einzelne Klauseln dieser AEB ganz oder teilweise ungültig sein, so berührt das die Wirk-

samkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht. 
 
Die Allgemeine Einkaufsbedingungen dürfen ohne Zustimmung der LNT Automation GmbH weder  
Vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden. 
 
Ausführung 8/2008 


